
Erläuterung zur Sitzung des Planungsverbands Unteres Remstal am 06.05.2024 

 

 
                 UR 06/2024 

 

TAGESORDNUNGSPUNKT 2 Feststellung der Eröffnungsbilanz  
 

 
 

 
Der Planungsverband Unters Remstal hat rückwirkend zum 01.01.2020 das Neue Kommunale 
Haushalts- und Rechnungswesen eingeführt. Diese Umstellung ist ein Bestandteil der 2009 
beschlossenen Reform des Gemeindehaushaltsrechts durch den Landtag von Baden-
Württemberg zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens 
(NKHR). 
 
Das Ziel dieser Reform ist es, mehr Transparenz und gleichzeitig ein höheres 
Kostenbewusstsein in der kommunalen Finanzwirtschaft zu erreichen.  
Ein wichtiger Bestandteil des Reformprozesses ist dabei die vollständige Erfassung und 
Bewertung des Vermögens. Dies erfolgt grundsätzlich mit der Aufstellung einer 
Eröffnungsbilanz. Diese finden Sie anbei mit einer Zusammenstellung der entsprechenden 
Bilanzposten. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Eröffnungsbilanz des Planungsverbandes Unteres Remstal wird rückwirkend zum 
01.01.2020 festgestellt. 

 
 

 
 

Anlage  
                         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



AKTIVA PASSIVA

Vermögen Kapitalposition 44.955,39 €

Immaterielle Vermögensgegenstände Rücklagen

Sachvermögen Sonderposten 0,00 €

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 
Rechte

für Investitionszuweisungen

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte für Investitionsbeiträge

Infrastrukturvermögen für Sonstiges

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Rückstellungen 0,00 €

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für 
Abfalldeponien

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus 
Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen 

Finanzvermögen Sonstige Rückstellungen

Anteile an verbundenen Unternehmen Verbindlichkeiten 0,00 €

Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in 
Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen 

 kommunalen Zusammenschlüssen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Ausleihungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Wertpapiere Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen Sonstige Verbindlichkeiten

Forderungen aus Transferleistungen Passive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 €

Privatrechtliche Forderungen

Liquide Mittel

Abgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Bilanzsumme Aktiva Bilanzsumme Passiva 44.955,39 €

Waiblingen, 06.05.2024

Oberbürgermeister Sebastian Wolf

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 des Planungsverbandes Unteres Remstal wird hiermit gemäß Art 13 Abs. 5 Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 i. V. m. § 

95 b Abs. 1 GemO aufgestellt. 

alle Angaben in Euro alle Angaben in Euro

1. 1.

1.2 0,00 € 2.

1.1 0,00 € 1.2 44.955,39 €

1.2.2 0,00 € 2.2 0,00 €

1.2.1 0,00 € 2.1 0,00 €

1.2.5 0,00 € 3.

1.2.3 0,00 € 2.3 0,00 €

1.2.7 0,00 € 3.3 0,00 €

1.2.6 0,00 € 3.1 0,00 €

1.3 44.955,39 € 3.7 0,00 €

1.2.9 0,00 € 3.6 0,00 €

1.3.2 0,00 € 4.2 0,00 €

1.3.1 0,00 € 4

1.3.5 0,00 € 4.5 0,00 €

1.3.4 0,00 € 4.4 0,00 €

1.3.7 0,00 € 5. 0,00 €

1.3.6 0,00 € 4.6 0,00 €

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020

2.2 0,00 €

44.955,39 €

2. 0,00 €

2.1 0,00 €

1.3.8 0,00 €

1.3.9 44.955,39 €


